
Struktur: Körperschaft des

öffentlichen Rechts - "Als

höherer

Kommunalverband

vereinigt er die zehn

Landkreise und die drei

kreisfreien Städte im

Freistaat Sachsen." -->

nicht die Landesebene im

eigentlichen Sinne

§71 SGB VIII Abs. 3: 

Der Jugendhilfeausschuss

befasst sich mit allen

Angelegenheiten der

Jugendhilfe, insbesondere mit

1. der Erörterung aktueller

Problemlagen junger Menschen

und ihrer Familien sowie mit

Anregungen und Vorschlägen

für die Weiterentwicklung der

Jugendhilfe,

2. der Jugendhilfeplanung und

3. der Förderung der freien

Jugendhilfe.

Zuständigkeiten für den Bereich 

§§11-14 und 16 SGB VIII auf kommunaler Ebene

Landes-Förderrichtlinien

(z.B. FRL

Schulsozialarbeit; FRL

Jugendpauschale; FRL

überörtlicher Bedarf

Bindet 

bindet die

Leitung der

Verwaltung

 durch

Beschlüsse

Arbeitet Vorlagen 

und

Informationen 

auf Basis von

Beschlüssen zu.
Stellt Anträge an

Empfehlungen/

Orientierungshilfen

für Träger der

Jugendhilfe,

Jugendhilfeplanung zu

Aufgaben und Leistungen

Bescheidet; Reicht

mittel aus; Prüft

förderrechtlich sowie

inhaltlich nach

Sachberichten (Kann

bei letzterem die

Position des LJA

berücksichtigen)

Haushaltsplan

des Landkreises

oder der

kreisfreien Stadt

politische Einflussnahme

der Mitglieder des JHA

aber auch anderer

Personen/ Gruppen

Kommunaler

Sozialverband - KSV 

(Bewilligungsbehörde)

Verwaltung des

Jugendamts

Jugendhilfe-

ausschuss

Grundlegend für das Verhältnis ist § 70 SGB VIII

Organisation des [zweigliedrigen] Jugendamtes:

(1) Die Aufgaben des Jugendamts werden durch den

Jugendhilfeausschuss und durch die Verwaltung des

Jugendamts wahrgenommen.

(2) Die Geschäfte der laufenden Verwaltung […]

werden vom Leiter der Verwaltung der

Gebietskörperschaft oder in seinem Auftrag vom

Leiter der Verwaltung des Jugendamts […] geführt.“

zweigliedriges 

Jugendamt

§70 SGB VIII Abs. 2: 

(2) Die Geschäfte der laufenden

Verwaltung im Bereich der

öffentlichen Jugendhilfe werden

vom Leiter der Verwaltung der

Gebietskörperschaft oder in

seinem Auftrag vom Leiter der

Verwaltung des Jugendamts im

Rahmen der Satzung und der

Beschlüsse der

Vertretungskörperschaft und

des Jugendhilfeausschusses

geführt.

Freie Träger der

Jugendhilfe

(Angebote auf

kommunaler Ebene)

Beschließt

Erarbeitet

Bescheidet; Reicht

Mittel aus; Prüft

förderrechtlich sowie

inhaltlich nach

Sachberichten

Reichen Mittel zum Teil

weiter (Im Rahmen der

jeweiligen FRL des

Landes)

Können diese

berücksichtigen

Steuerrechtliche Besonderheit: Kreisfreie Städte

haben strukturell eine ausgeprägtere Hoheit

über ihre finanziellen Rahmenbedingungen. Die

Kreise sind deutlich abhängiger von Finanziellen

Zuflüssen aus Land und Kommunen.

Stellt das Budget bereit, aus

dem Förderung der freien

Träger erfolgen kann. Dieses

Budget wird ergänzt um

Fördermittel des Landes und

ggf. Bundes.

Stellen Anträge an

Übt Fach-

aufsicht aus 

haben die anerkannten

Träger der freien Jugendhilfe

in allen Phasen ihrer Planung

frühzeitig zu beteiligen

Förderbeschlüsse als Basis

für die Förderung der

freien Träger der

Jugendhilfe

Beschließt

Förderrichtlinie für

die Förderung

freier Träger der

JugendhilfeKreistag / Stadtrat

kommunale

Einrichtungen

und Dienste

Anträge beziehen sich i.d.R. auf Förder- und/oder

Planungsbeschlüsse, denn es "kann die

Förderung von der Bereitschaft abhängig

gemacht werden, diese Einrichtungen, Dienste

und Veranstaltungen nach Maßgabe der

Jugendhilfeplanung und unter Beachtung der in §

9 genannten Grundsätze anzubieten." (§74 SGB

VIII Abs. 2)

Landesebene

betreibt selbst

bedarfsgerecht, wenn kein

freier Träger der Jugendhilfe

mit geeignetem Konzept für

den jeweiligen Bereich

beantragt 

können über

Positionspapiere,

Einzelrücksprachen,

öffentlichen Druck etc.

Einfluss nehmen

Beschließt

Verwaltungsvorschrift zur

Förderrichtlinie für die

Förderung freier Träger der

Jugendhilfe

Beschließt
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